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Beylage« die Errichtung einer Schule zu Hochstellen,

C. Bern und die gänzliche Sönderung dieser Gemeinde

von Secberg, und deren Zutheilung an Koppigen betreff

send, mit dem Auftrage zugesandt, „ vor einem endli.

chcn Beschlusse darüber, diese z Gemeinden zu einer güt-

lichen Ausgleichung auffordern zu lassen dabey aber die

Vorsorge zu treffen, daß den nuereßirten Mitbürgern
Nachricht hievon gegeben, und dann Ihnen, B.G.,
der Erfolg bekannt gemacht werde, damit Sie, Falls
ein solcher Versuch wider Verhoffe» fruchtlos ausfiele,
die endliche Entscheidung treffen können. " Aus den bey.
liegenden Akten werden Sie ersehen, daß ein dreymaliger
fruchtloser Versuch gemacht ward, die Umstände der Ge-

meinden auf gütlichem Wege zu heben. Es bleibt uns

also nichts übrig, als Ihnen die Entscheidung dieser

Sache, Ihrem Verlangen gemäß, samt allen neuen

und zahlreichen Aufklärungen derselben, zu beliebigem

Entscheid wieder zuzusenden.

Am 5. Juli war keine Sitzung.

Gesetzgebender Rath, 6. Juli.
Präsident: Mtttelh olzer.

Die Munizipalitäten-Commißion erstattet folgenden

Bericht, dessen Antrag angenommen wird:
B. Gesetzgeber! Sie werden sich noch zu erinnern

belieben, daß den 28. May lezthin ein Gesetzesvorschlag

von Ihnen dccrctirt wurde, der eine neue Organisation
der Ortspolizey-Behördew enthielte.

Neber diesen Vorschlag machte Ihnen der Vollz. Rath
in einer Botschaft vom 9. Juni die Bemerkung: Daß
nicht wohl einzusehen seye, wie in den gegenwärtigen

Umständen und überhaupt von der jetzigen Regierung
ein solches Gesetz in Erecution gesezt werden könnte,

daß aber zu wünschen wäre, diejenigen, denen die Be«

stimmung der Cantonalverfassungen obliegen wird, möch.

ten ein Vorbild vor Augen haben, das auf die Ersah,

rungen der lezt verflossenen Jahre begründet, eine z.vek,

mäßige Localadministration darstelle; und trüge darauf
an : Daß Sie B. G. zwar alle fernere Berathschlagn»,,

gen über diesen Gesetzesvorschlag einstellen, hingegen die

Bekanntmachung desselben, um zu dem angeführten

Zwecke zu dienen, gestatten, oder auf indirecte Weise

veranstalten möchten.

(Die Fortsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
Ueber die Zehenden, in Verbindung

mit der schweitz erischen Constitu.
t ions fache. Von Ioh. Georg Knuß,
Pfarrer in Trogen, im Augstmonat
rfloi. L. S. >6.

Was auch die Aufschriften der Knnfffchen Flugblätter
seyn mögen, ihr Inhalt ist immer der neinliche, und
zwar ein gedoppelter : Complimente die der Herr Pfavrer
Knuß feiner eigenen werthesten Person macht, und ge«
häßige Ausfälle gegen das Einheitssystem und gegen die
Gesetze seines Vaterlands. BcynebenS erklärt der Vf.
(S. 8 »feinen Schrecken über das politische Wunder«
werk, daß zulezt weitaus die meisten Wahlmänner —>
Beförderer oder Freunde der unseligen Revolution, oder
Beamtete am Einheitssystem stnd." Was er über die
Zchenden sagt, besteht kurz und gut darin: sie seyen eine
Schuld und müssen bezahlt werden.

Rede desRegierungs.Statthalters von
Solothurn an die Deputirten, bey
Eröffnung derCantonstagsatz un g.
4. (Solothurn). 4 Seiten.

Die Rede geht hauptsächlich dahin, Religion
als Grundlage der zu treffenden Anstalten zu empfehlen.

Daneben finden sich gefällige Rückblicke auf das waS
chmals war: »Durch eine stürmische Politik, die jede
Verfassungsart in Europa durchwühlte, und durch eine»
alles um sich verheerenden Krieg »stauch unsere ehemalige
Verfassung zerfallen. Das festeste, das wohlangelegteste
Gebäude zerfällt; bald ist Witterung, bald Länge der
Zeit, bald Krieg, bald Unvorsichtigkeit, bald vorsezliche
Bosheit die Ursache seines Zusammensturzes. Doch
werben immer seine Ruinen eine gewisse Ehrfurcht be»
dem Vorübergehenden erwecken, weil die ehmalige Größe
sich noch im Schütte erblicken läßt. "
Zlctenstükke, betreffend die Entsetzung

des R e g i erun g s-St a t t h a l ter S des
Cantons Bèrn. Augstmonat igo».
r Bogen in 4.

Der B. Bay hat hier seinen Bericht an die Vost«

Ziehung über die Verhandlung der Tagfatzung am
August, die Befehle die er darauf von der Regierung
erhielt, den Beschluß der ihn von »einer Stelle ruft, und
sei» nachheriges Schreiben an die Vollziehung, welche«

feine' Rechtfertigung enthalten soll, zusammendrucke»

lassen.
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